
Seite 1 von 1

Anlage zum Vertrag HFRW Lüdenscheid 
Terminplan 
VE 334 – Zimmererarbeiten

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen) 

Mit der Ausführung ist zu beginnen: 

in der 48. KW 2026, spätestens am letzten Werktag dieser KW 

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): 
in der 2. KW 2027, spätestens am letzten Werktag dieser KW

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
• vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
• vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der 

Leistung


